
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 41 Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Gelsenkirchen 16. Oktober 2020 

  

Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2020 – Nr. 41/16. Oktober 2020 1359 

 Amtsblatt der Stadt Gelsenkirchen 

 
 

 
 
 
 
 
 
Referat 2 (Rat und Verwaltung) 
 
Bekanntmachung des Ergebnisses der Stichwahl zur Oberbürgermeisterin bzw. zum Oberbürgermeister am 27. September 2020 
 
Gemäß § 46b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) und § 63 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) gebe ich nachstehend das vom Wahl-
ausschuss der Stadt Gelsenkirchen in seiner öffentlichen Sitzung am 29. September 2020 festgestellte Wahlergebnis sowie den Namen der 
gewählten Bewerberin öffentlich bekannt: 
 
A. Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 
 
 Wahlberechtigte 188.369 
 Wähler/innen 50.046 
 
 ungültige Stimmen 548 
 gültige Stimmen 49.498 
 
 Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
 
 Karin Welge SPD 29.397 
 Malte Stuckmann  CDU 20.101 
 
 Damit hat die Bewerberin, Frau Karin Welge (SPD), die höchste Stimmenzahl auf sich vereinigt und ist zur Oberbürgermeisterin der Stadt 

Gelsenkirchen gewählt. 
 
B.  Gegen die Gültigkeit dieser Wahl kann gemäß § 39 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) in Verbindung mit § 63 Abs. 2 der Kommunalwahl-

ordnung (KWahlO) binnen eines Monats vom Tage der Bekanntmachung dieses Wahlergebnisses Einspruch erheben 
 

- jeder in Gelsenkirchen Wahlberechtigte, 
 

-  die für Gelsenkirchen zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, als da sind: 
SPD, CDU, GRÜNE, AfD, DIE LINKE, WIN, FDP, 

 
-  die Aufsichtsbehörde 

 
wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c KWahlG für erforderlich halten. Der 
Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Gelsenkirchen schriftlich einzureichen oder in dessen Dienststelle, Hans-Sachs-Haus, Zimmer 
539, mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Wortlaut des § 40 Kommunalwahlgesetzes 
 
(1) Die neue Vertretung hat nach Vorprüfung durch einen hierfür gewählten Ausschuss unverzüglich über die Einsprüche sowie über 

die Gültigkeit der Wahl von Amts wegen in folgender Weise zu beschließen: 
 

a) Wird die Wahl wegen mangelnder Wählbarkeit eines Vertreters für ungültig erachtet, so ist das Ausscheiden dieses Vertreters 
anzuordnen. 

 
b) Wird festgestellt, dass bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind, die im 

jeweils vorliegenden Einzelfall auf das Wahlergebnis im Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von 
entscheidendem Einfluss gewesen sein können, so ist die Wahl in dem aus § 42 Abs. 1 KWahlG ersichtlichen Umfang für ungültig 
zu erklären und dementsprechend eine Wiederholungswahl anzuordnen (§ 42 KWahlG). 

 
c) Wird die Feststellung des Wahlergebnisses für ungültig erklärt, so ist sie aufzuheben und eine Neufeststellung anzuordnen (§ 43 

KWahlG). Ist die Neufeststellung nicht möglich, weil die Wahlunterlagen verloren gegangen sind oder wesentliche Mängel auf-
weisen, und kann dies im jeweils vorliegenden Einzelfall auf das Wahlergebnis im Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der Sitze aus 
der Reserveliste von entscheidendem Einfluss sein, so gilt Buchstabe b entsprechend. 

 
Gelsenkirchen, 7. Oktober 2020 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

als Wahlleiter 

I 
Bekanntmachungen des  

Oberbürgermeisters 
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Gelsenkirchen, 05. Oktober 2020 

I. A. Sdunek   
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Gelsenkirchen, 08. Oktober 2020 

I. A. Sdunek   
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Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Kai Vollstedt, 
zuletzt bekannte Anschrift: Bismarckstr. 126, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 21.08.2020 und 30.09.2020. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 02. Oktober 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Rabia Müyesser Özcan 
zuletzt bekannte Anschrift: Preußenstr. 56, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 14.09.2020 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 06. Oktober 2020 

I. A. K löckner  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Christiane Konter 
zuletzt bekannte Anschrift: Cranger Str. 182A, 45891 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 06.10.2020 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 06. Oktober 2020 

I. A. K löckner  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Berisha, Xhavid 
zuletzt bekannte Anschrift: Pannschoppenstr. 9, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 07.10.2020 
Aktenzeichen: 11/20 Vw 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice - Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 1.09, in Empfang genommen 
werden. 
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Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 07. Oktober 2020 

I. A. K löckner  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Cristinel Dumitru, 
zuletzt bekannte Anschrift: Buerer Str. 8, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 22.09.2020 
 
Bajramsha Ajdezi, 
zuletzt bekannte Anschrift: Vittinghoff-Siedlung 7, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 21.09.2020 und 24.09.2020 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 07. Oktober 2020 

I. A. K löckner  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Sejdovic, Dalibor: 
zuletzt bekannte Anschrift: Kroonhorst 16, 22549 Hamburg und Grimbergstr. 20, 44577 Castrop-Rauxel 
Schreiben vom: 31.07.2020  
Aktenzeichen: 51.1.UV.22.1439 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien, Unterhaltsvorschusskasse, Kurt-Schumacher-Str. 2, Zimmer 102, 
während der Sprechzeiten in Empfang genommen werden. Sprechzeiten sind montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, mittwochs von 13:30 Uhr 
bis 15:30 Uhr sowie nach Vereinbarung. 
 
Der Bescheid wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 25. September 2020 

I. A. Schreck  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sonstige  

Bekanntmachungen III 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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40jähriges Dienstjubiläum: 
1. November 2020: Angela Koch, Beamtin (Vorstandsbereich Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration), Sabine Sabellek, Beschäftigte 
(Referat Bildung), Martina Soschinski, Beamtin (Referat Bildung), Sabine Wiegand, Beamtin (Referat Kinder, Jugend und Familien),  
 
Ruhestand: 
1. November 2020: Roland Herrmann, Beamter (Referat Feuerwehr), Wolfgang Weidner, Beamter (Referat Stadtkämmerei und Finanzen) 
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